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Anlage 1

Bundesgartenschau Schwerin 2009 GmbH i. L., Schwerin

Bilanz zum 31. Dezember 2010

A K T I V A

Vorjahr
EUR EUR

A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen

1. Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 8.231.572,19
2. Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung 0,00 33.003,00
0,00 8.264.575,19
0,00 8.264.575,19

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen 1.859,90 576.310,57
2. Forderungen gegen

Gesellschafterin 0,00 4.046,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände 14.553,25 888.817,24

16.413,15 1.469.173,81
II. Kassenbestand, Guthaben bei

Kreditinstituten 6.161.357,14 6.493.873,36
6.177.770,29 7.963.047,17

C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.093,08 1.232,19

6.182.863,37 16.228.854,55

P A S S I V A

Vorjahr
EUR EUR

A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 1.270.508,01 6.985.217,07
III. Gewinnrücklagen

Andere Gewinnrücklagen 3.081.740,29 0,00
IV. Bilanzgewinn 0,00 3.081.740,29

4.377.248,30 10.091.957,36
B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen 25.439,40 1.439,40
2. Sonstige Rückstellungen 303.210,45 530.336,48

328.649,85 531.775,88
C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 80.778,91 476.042,67

2. Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschafterin 1.229.941,03 4.603.661,35

3. Sonstige Verbindlichkeiten 166.245,28 525.417,29
davon aus Steuern: EUR 349,82
(i.V. EUR 24.148,99)

1.476.965,22 5.605.121,31

6.182.863,37 16.228.854,55



 

 

 Anlage 2

  Bundesgartenschau Schwerin 2009 GmbH i. L., Schwerin

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010

Vorjahr
EUR EUR

1. Umsatzerlöse 0,00 21.308.317,71

2. Sonstige betriebliche Erträge 272.128,84 4.532.232,53

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-
und Betriebsstoffe und für
bezogene Waren -323,02 -1.171.447,44

b) Aufwendungen für bezogene
Leistungen -1.071.152,49 -9.707.256,54

-1.071.475,51 -10.878.703,98

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -239.954,39 -1.872.812,69

b) Soziale Abgaben und
Aufwendungen für
Altersversorgung und für
Unterstützung -50.617,57 -399.278,16

-290.571,96 -2.272.090,85

5. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen -4.101.290,92 -3.743.840,88

davon Abschreibungen nach
§ 253 Abs. 2 S. 3 HGB EUR 0,00
(i.V. EUR 93.000,00)

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen -557.126,81 -5.878.231,62

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 58.818,55 56.874,31

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.712,79 -58.093,74

9. Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit -5.693.230,60 3.066.463,48

10. Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag -21.170,50 16.823,63

11. Sonstige Steuern -307,96 -1.546,82

12. Jahresfehlbetrag (i. V.
Jahresüberschuss) -5.714.709,06 3.081.740,29

13. Gewinnvortrag 3.081.740,29 0,00

14. Entnahme aus der Kapitalrücklage 5.714.709,06 0,00

15. Einstellung in Gewinnrücklagen -3.081.740,29 0,00

16. Bilanzgewinn 0,00 3.081.740,29
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Bundesgartenschau Schwerin 2009 GmbH i. L. 

Anhang für das Geschäftsjahr 2010 

 

1. Allgemeine Angaben 

Der Jahresabschluss der Bundesgartenschau Schwerin 2009 GmbH i. L. wurde nach 

den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und den er-

gänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und Verlust-

rechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert. 

Die Gesellschaft erfüllt zum Bilanzstichtag die Kriterien für eine kleine Kapitalgesell-

schaft. Am 30. Dezember 2010 wurde mit Ablauf des 31. Dezember 2010 die Auflösung 

der Gesellschaft beschlossen. Daher wurde bei der Bewertung nicht mehr von der Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen, wobei dieses in Anbetracht der am 

Abschlussstichtag vorhandenen Aktiva und Passiva keine Auswirkungen nach sich zog. 

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

2.1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen 

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten abzüglich 

planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Bei den Abschreibungen von Software 

wird eine Nutzungsdauer von drei Jahren unterstellt. 

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt entweder zu Anschaffungs- oder zu 

Herstellungskosten, jeweils gemindert um die dafür erhaltenen Fördermittel.  

Der Ansatz der Sachanlagen erfolgt unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmä-

ßiger Abschreibungen. Die Abschreibungen wurden nach der linearen Methode über die 

Nutzungsdauer der Anlagegegenstände bis Ende 2010 unter der Maßgabe ermittelt, 

dass zu diesem Zeitpunkt eine Übertragung an die Landeshauptstadt Schwerin zu einem 

Restwert erfolgte, der 30 % der ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten, 

jeweils gemindert um die dafür erhaltenen Fördermittel, entspricht. Auf die Zugänge des 

beweglichen Anlagevermögens im Berichtsjahr erfolgte die Abschreibung zeitanteilig. 
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2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert ange-

setzt. Wertberichtigungen mussten im Jahre 2010 im Wert von TEUR 51 für Forderun-

gen aus dem Agenturgeschäft gebildet werden. 

2.3. Rückstellungen 

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Ver-

bindlichkeiten in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Be-

urteilung zu ihrer Erfüllung notwendig ist. 

2.4. Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. 

 

3. Erläuterungen zur Bilanz 

3.1. Anlagevermögen 

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2010 ist im 

Anlagenspiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt. 

3.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betreffen offene Beträge aus der Endab-

rechnung von Agenturverträgen. Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten 

überwiegend Ansprüche aus noch nicht abzugsfähiger Vorsteuer sowie Forderungen aus 

Inventarverkäufen. 

Sämtliche Posten sind innerhalb eines Jahres fällig. 

Liquide Mittel über TEUR 500 waren zum Bilanzstichtag in Form von Termingeldern ver-

pfändet und somit nicht frei disponierbar. Zum Ende der Bilanzaufstellung verminderten 

sich diese Posten auf TEUR 290. 
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3.3. Gezeichnetes Kapital 

Das gezeichnete Kapital beträgt zum Stichtag TEUR 25. Alleinige Gesellschafterin ist die 

Landeshauptstadt Schwerin. Das Stammkapital ist voll einbezahlt. 

3.4. Kapitalrücklage 

Der Posten entwickelte sich wie folgt: 

 Euro 

Stand 31. Dezember 2009 6.985.217,07 

Entnahme ./. 5.714.709,06 

Stand 31. Dezember 2010 1.270.508,01 

Zu Entnahme 

Zur Deckung des erzielten Jahresfehlbetrages werden entsprechende Beträge aus der 

Kapitalrücklage entnommen. 

3.5. Rückstellungen 

Die Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Posten für ausstehende Rechnungen 

(TEUR 172), mögliche Prozesskosten (TEUR 107) sowie Prüfungs- und Steuerbera-

tungskosten (TEUR 22). 

3.6. Verbindlichkeiten 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin betreffen ausschließlich den Restbe-

trag des seitens der Landeshauptstadt Schwerin ausgereichten Darlehens, welches En-

de 2010 mit den Forderungen der BUGA aus der Vermögensübertragung an die Lan-

deshauptstadt Schwerin verrechnet wurde. 

Sämtliche Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig. 
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4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

4.1. Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Fördermittel der Deut-

schen Bundesstiftung Umwelt (TEUR 75). 

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind wesentliche periodenfremde Positionen aus 

der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 77) sowie Buchgewinne aus Anlagenabgang 

(TEUR 8) enthalten. 

4.2. Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten unter anderem Miet-, Pacht- und 

Leasingaufwendungen (TEUR 136), Prozesskosten (TEUR 108) sowie Rechts- und Be-

ratungskosten (TEUR 37). 

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Positionen, vor allem 

aus Buchverlusten für Anlagenabgänge (TEUR 106) sowie der Ausbuchung von Forde-

rungen (TEUR 51) enthalten. 

Die Aufwendungen für Abschlussprüferhonorare, die auf das Geschäftsjahr 2010 entfal-

len, betrugen EUR 15.000,00. Andere Bestätigungs-, Steuerberatungs- oder sonstige 

Leistungen wurden durch den Abschlussprüfer nicht erbracht. 
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5. Sonstige Angaben 

5.1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Wesentliche Verpflichtungen bestehen aus dem kaufmännischen Betriebsführungsver-

trag mit der SWS (TEUR 33). 

5.2. Angaben zu den Organen 

Geschäftsführer der BUGA Schwerin 2009 GmbH waren in 2010 Herr Dr. Josef Wolf und 

Herr Jochen Sandner. Letztgenannter wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2010 abberufen. 

Beide sind bzw. waren von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  

Nach Auflösung der Gesellschaft zum 31. Dezember 2010 wurde Herr Dr. Josef Wolf 

zum Liquidator bestellt. 

Der Aufsichtsrat bestand im Geschäftsjahr 2010 aus folgenden Mitgliedern: 

Herr Wolfgang Haupt Vorsitzender des Aufsichtsrates 

ab dem 28. September 2009 

Rentner 

Herr Heinz Herker stellvertretender  

AR-Vorsitzender 

bis zum 30. Juni 2010 

Präsident des Zentralver-

bandes für Gartenbau e.V. 

(ZVG) 

Herr Rolf Steinmüller stellvertretender  

AR-Vorsitzender 

ab dem 30. September 2010 

Stadtvertreter 

Herr André Harder  Stadtvertreter 

Herr Eckhard Kersten  Stadtvertreter 

Herr Thomas Zischke  Fraktionsgeschäftsführer 

der SPD in der Stadtvertre-

tung Schwerin 

Herr Wolfgang Block  Stadtvertreter 

Herr Michael Schmitz  Stadtvertreter 

Herr Klaus Lemke  Stadtvertreter 

Frau Susanne Herweg  Stadtvertreter 

Herr Volker Hinrichs bis zum 30. Juni 2010 Vizepräsident des Bundes 

deutscher Baumschulen 

e.V. 

Herr Andreas Lohff bis zum 30. Juni 2010 Präsident des Gartenbau-

verbandes Nord e. V. 

Herr Hanns-Jürgen Redeker bis zum 30. Juni 2010 Präsident des Bundesver-

bandes Garten- und Land-

schaftsbau e.V. 

Herr Thomas Heinemann bis zum 30. Juni 2010 Vizepräsident des Garten-

bauverbandes Nord e.V. 
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Aufwendungen für Aufsichtsratsvergütungen sind in Höhe von Euro 1.260,00 entstan-

den. 

5.3. Anzahl der Beschäftigten 

Im Durchschnitt des Jahres 2010 waren acht Angestellte bei der BUGA beschäftigt. 

5.4. Ergebnisverwendung 

Der Liquidator wird der Gesellschafterversammlung vorschlagen, zur Deckung des er-

zielten Jahresfehlbetrages entsprechende Beträge aus der Kapitalrücklage zu entneh-

men. 

 

Schwerin, den 26. April 2011 

Bundesgartenschau Schwerin 2009 GmbH i. L. 

 

 

Dr. Josef Wolf 



 

Anlage zum Anhang

Bundesgartenschau Schwerin 2009 GmbH i. L., Schwerin

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2010

Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten Kumulierte Abschreibungen Buchwerte

Stand am
1.1.2010 Zugang Fördermittel Abgang

Stand am
31.12.2010

Stand am
1.1.2010 Zugang Abgang

Stand am
31.12.2010

Stand am
31.12.2010

Stand am
31.12.2009

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Immaterielle
Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene
Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und
Werten 13.201,96 0,00 0,00 13.201,96 0,00 13.201,96 0,00 13.201,96 0,00 0,00 0,00

I. Sachanlagen
1. Bauten auf fremden

Grundstücken 11.847.020,84 1.344.778,73 -1.852.900,00 11.338.899,57 0,00 3.615.448,65 4.089.910,92 7.705.359,57 0,00 0,00 8.231.572,19

2. Andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung 129.040,29 0,00 0,00 129.040,29 0,00 96.037,29 11.380,00 107.417,29 0,00 0,00 33.003,00

11.976.061,13 1.344.778,73 -1.852.900,00 11.467.939,86 0,00 3.711.485,94 4.101.290,92 7.812.776,86 0,00 0,00 8.264.575,19

11.989.263,09 1.344.778,73 -1.852.900,00 11.481.141,82 0,00 3.724.687,90 4.101.290,92 7.825.978,82 0,00 0,00 8.264.575,19
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LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010 

 
der Bundesgartenschau Schwerin 2009 GmbH 
 
 
In dem Jahr nach der Bundesgartenschau, die am 11. Oktober 2009 in der Landeshauptstadt 

Schwerin endete, galt es, die Gartenanlagen für die nachhaltige Nutzung wieder herzurichten 

und an die Eigentümer zu übergeben. Mit dem Garten des 21. Jahrhunderts hat Schwerin 

einen neuen Garten erhalten, der die vorhandenen, unter Denkmalschutz stehenden Gärten 

im Bereich des Schweriner Schlosses um eine weitere landschaftsarchitektonische Attraktion 

bereichert und somit für Touristen noch interessanter macht. Um den deutlich aus 2009 ge-

wonnenen touristischen Aufschwung auch in 2010 mitzunehmen, mussten die Anlagen zur 

Saison für die Touristen wieder erlebbar sein. 

 

Eine besondere Herausforderung bei den Rückbaumaßnahmen war der Abbau der 320 m 

langen schwimmenden Brücke über den Schweriner See zwischen dem Ufergarten und dem 

Garten am Marstall. Für die temporäre Brücke lag eine befristete Genehmigung vor, die aus 

wasserschifffahrts-, naturschutz- und denkmalschutzrechtlichen Gründen den Rückbau bein-

haltete. 

 

Die Fertigstellung der Vereinsanlagen und die Übergabe der gemieteten Vereinsflächen so-

wie der Gebäude an die Wassersportvereine für die Wiederaufnahme des sportlichen Betrie-

bes war ein weiterer Schwerpunkt. Dazu gehörten auch die teilweise Erneuerung der Boots-

steganlage im Sportboothafen des Schweriner Segelclub Schlossbucht e. V. sowie der Wie-

deraufbau der Bootsstege, die für die Wasserpicknickanlage während der Bundesgarten-

schau 2009 entfernt wurden. 

 

Die fachliche und finanzielle Abrechnung mit den Auftragnehmern, Unternehmen, und Agen-

turen waren für den nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg der Bundesgartenschau 2009 ganz 

besonders wichtig. 

 

 

I. Angaben zu zentralen rechtlichen, betriebswirtschaftlichen und finanz-
wirtschaftlichen Grundlagen der Gesellschaft 

 
Die Gesellschaft wurde am 25. Mai 2000 durch notarielle Beurkundung des Gesellschafts-

vertrages errichtet. Das Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern als zustän-

dige Rechtsaufsichtsbehörde genehmigte mit Datum vom 11. März 2002 den Gesellschafts-

vertrag. Die Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister unter der Nummer 

HRB 7.887 erfolgte am 24. Januar 2003. 

 

Durch einen Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Schwerin und der Bundesgartenschau 

Schwerin 2009 GmbH vom 8. März 2003 hat sich die Landeshauptstadt Schwerin verpflich-

tet, der BUGA finanzielle Mittel in den Jahren 2003 bis 2011 in einer Gesamthöhe von  

maximal TEUR 30.678 zur Verfügung zu stellen. Damit war die Finanzierung der Eigenmittel 

für Investitionen und die Vorbereitung der Durchführung sichergestellt. 

 

Die jährlichen Wirtschaftspläne der Gesellschaft bildeten die Grundlage für die Abschlags-

zahlungen aus diesem Vertrag. Dieser Finanzierungsvertrag wurde durch die  

zuständige Rechtsaufsichtsbehörde, das Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern, am 

22. April 2003 genehmigt. Weitere Finanzierungsquellen sind Drittmittel und eigene Einnah-

men der Bundesgartenschau Schwerin 2009 GmbH. 
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Für die kaufmännische Betriebsführung wurde die Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) ver-

traglich gebunden.  

 

Das im Jahr 2006 durch die Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin bestätigte Aus-

stellungskonzept sowie die im Jahr 2007 erarbeiteten Konzepte zur Nachnutzung, zum Mar-

keting und zum Sponsoring bildeten gemeinsam mit dem ebenfalls im Jahr 2008 überarbeite-

ten Finanzkonzept den langfristigen Planungs- und Handlungsrahmen der Gesellschaft. 

 

Der Kabinettsbeschluss der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns vom 

11. April 2006, mit dem das Volumen der auszureichenden Fördermittel insgesamt und die 

Verantwortlichkeit einzelner Ministerien für die Bereitstellung verbindlich festgelegt wurden, 

stellte gemeinsam mit dem Finanzierungsvertrag mit der Landeshauptstadt Schwerin und der 

eigenen wirtschaftlichen Tätigkeit der BUGA die finanzielle Grundlage der geplanten Maß-

nahmen dar. 

 

Die beantragten Fördermittel wurden durch einen Zuwendungsbescheid vom 28. März 2008 

in Höhe von EUR 14.359.700 bewilligt und auf Grundlage einer Empfehlung der Interministe-

riellen Arbeitsgruppe Bundesgartenschau (IMAG) durch Änderungsbescheid vom 

18. Juli 2008 auf EUR 14.659.700 erhöht. 

 

 

II. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft 
 
1. Grundsätzlicher Geschäftsverlauf 
 
Die Arbeiten für den Rückbau der Ausstellungsanlagen und die Herstellung der Anlagen für 

die nachhaltige Nutzung konnten witterungsbedingt durch den lang anhaltenden Winter erst 

wieder im April 2010 aufgenommen werden. Damit verzögerte sich die Fertigstellung der An-

lagen erheblich, mit der Folge, dass die Leistungen für die Fertigstellungspflege der Rasen-

flächen erst im September 2010 abgenommen werden konnten. Diese Witterungsbedingun-

gen hatten auf alle noch zu erbringenden Leistungen Einfluss und führten zu Verzögerungen 

bei den vereinbarten Fertigstellungsterminen.  

 

Die Erstellung der Nachweise und Dokumentationen für den Garten des 21. Jahrhunderts 

und für das von der DBU geförderte Umweltprojekt im Rahmen der „Grünen Schule“ zur An-

erkennung der geförderten Leistungen waren mit großem Aufwand verbunden. Das Personal 

musste zur termingerechten Erarbeitung der Unterlagen zeitweise um eine Arbeitskraft auf-

gestockt werden. Im Ergebnis lagen die erforderlichen Unterlagen, die die BUGA GmbH zu 

erstellen hatte, termingerecht vor. 

 

Des Weiteren sind mit den Stadtwerken Schwerin und der Landeshauptstadt Schwerin zur 

Archivierung des Schriftgutes Vereinbarungen abgeschlossen worden, die eine langfristige, 

sichere Aufbewahrung der Unterlagen, speziell der geförderten Projekte, gewährt und den 

fachlichen Zugang zu den Unterlagen sichert. 

 

Auf der Ausgabenseite wurden die veranschlagten Kosten für die Durchführung der Bundes-

gartenschau eingehalten bzw. leichte Überschreitungen durch Minderausgaben innerhalb 

des Budgets ausgeglichen. 

 

Mit Beschluss des Jahresabschlusses 2009 wurden seitens des Hauptgesellschafters Lan-

deshauptstadt Schwerin die Anteile des Mitgesellschafters Zentralverband Gartenbau (ZVG) 

übernommen. 
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2. Investitionen 
 
Im Jahr 2010 sind für die Vorhaben nach Rückbau der temporären Anlagen die erforderli-

chen Arbeiten für die dauerhafte Nutzung zum Abschluss gebracht worden. Die Landes-

hauptstadt Schwerin hat sich für die Veranstaltung „Schweriner Gartensommer“ zur gärtneri-

schen Gestaltung des Gartens des 21. Jahrhunderts zum befristeten Erhalt von ausgewähl-

ten Staudenanlagen auf der Schwimmenden Wiese und Pflanzkästen auf dem Eingangsplatz 

entschieden. Das Förderinstitut M-V hat dieser Gestaltungsänderung zugestimmt. 

 

Bedingt durch den lang anhaltenden Winter konnte mit den Arbeiten erst im April 2010 be-

gonnen werden, so dass sich die vegetative Entwicklung der neu angelegten Anlagen witte-

rungsbedingt verzögerte. Dies machte sich besonders bei den Rasenflächen bemerkbar. 

 

Die Investitionsvorhaben 

 

- Garten des 21. Jahrhunderts 

- Südlicher Schlossgarten 

- Garten am Marstall 

- Burggarten 

- Freianlagen Ufergarten sowie 

- Freianlagen und Spielplatz der Atolle / Naturgarten 

 

wurden gemäß der Generalgestattungsvereinbarung an die Landeshauptstadt Schwerin  

übergeben. 

 

 

3. Vermögens- und Finanzlage 
 
Zum Stichtag bestehen keine langfristig gebundenen Vermögensgegenstände mehr. Der 

Gesellschaft steht dem Grunde nach langfristiges Kapital in Höhe von TEUR 4.377 zur Ver-

fügung. 

 

Das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft entspricht den genannten langfristig gebunde-

nen Passiva über TEUR 4.377, das entspricht ca. 70,8 % der Bilanzsumme. 

 

Die negativen Cashflows aus der operativen Geschäftstätigkeit (TEUR -1.023) und der  

Finanzierungstätigkeit (TEUR -1.521) wurden durch den Cashflow aus Investitionstätigkeit 

(TEUR 2.211) sowie den Abbau liquider Mittelbestände (TEUR -333) finanziert. 

 

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukom-

men. 

 

 

III. Weitere wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres 2010 
 

Die Mittelabrufe auf Grund des Zuwendungsbescheides zur Förderung wirtschaftsnaher Inf-

rastrukturmaßnahmen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur“ in Höhe von EUR 14.359.700, Änderungsbescheid vom 18. Juli 2008 auf 

EUR 14.659.700, wurden im IV. Quartal 2010 nach termingerechter Übergabe der Mittelan-

forderung und des Verwendungsnachweises fortgesetzt und haben Auszahlungen in einer 

Gesamthöhe von EUR 14.259.700 an die BUGA GmbH bewirkt. Die Auszahlung des 

Sicherheitseinbehalts von EUR 400.000 erfolgt mit der Bestätigung des Verwendungsnach-

weises Ende 2011. 
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Das Förderinstitut M-V hatte vorübergehend die Zahlungen im Ergebnis einer Prüfung im Mai 

2009 eingestellt und von der Vorlage eines vom Rechnungsprüfungsamt der Landeshaupt-

stadt Schwerin geprüften Zwischenverwendungsnachweises abhängig gemacht. Der Zwi-

schenverwendungsnachweis konnte im Juni 2010 übergeben werden. 

 

Mit dem Schweriner Segelclub Schlossbucht e. V. konnten die Übergabe und damit die Be-

endigung des Mietverhältnisses für das Vereinsgelände am 1. September 2010 vereinbart 

werden. Im Hinblick auf die Freigabe der Bürgschaft in Höhe von EUR 200.000 wurden die 

Gespräche noch nicht zum Abschluss gebracht. Eine einvernehmliche Lösung wird von bei-

den Vertragspartnern angestrebt. 

 

Die der BUGA GmbH vertraglich durch die Landeshauptstadt Schwerin übertragenen Leis-

tungen im Zusammenhang mit der Schlosspromenade in Schwerin konnten weitestgehend 

zum Abschluss gebracht werden. 

 

Mit Gesellschafterbeschluss vom 18. November 2010 wurde die Geschäftsführung ermäch-

tigt, einen Betrag von EUR 1,0 Mio. in das Grundstockvermögen der noch zu errichtenden 

Schweriner Bürgerstiftung einzubringen. Diese Zahlung steht unter den aufschiebenden Be-

dingungen der stiftungsrechtlichen Genehmigung sowie der steuerlichen Anerkennung der 

Gemeinnützigkeit der Stiftung, welche bislang noch nicht vorliegen. 

 

Mit Gesellschafterbeschluss vom 30. Dezember 2010 wurde die Liquidation der Gesellschaft 

mit Ablauf des 31. Dezember 2010 beschlossen. Zum Liquidator wurde Herr Dr. Josef Wolf 

bestellt. 

 

 

IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres 
 

Im Zuwendungsbescheid des Landesförderinstituts Mecklenburg-Vorpommern vom 

28. März 2008 sowie den dazugehörigen Änderungsbescheiden sind für die Abrechnung des 

Förderbescheides keine kritischen Termine mehr enthalten. Erst mit den Feststellungen aus 

den baufachlichen Prüfungen, deren Ergebnisse voraussichtlich bis Mitte 2011 vorliegen, 

wird über die genaue Summe der förderfähigen Kosten Sicherheit bestehen. 

 

Die Verhandlungen mit drei Nachauftragnehmern zu den strittigen Leistungen werden fortge-

führt und sollen 2011 zum Abschluss gebracht werden.  

 

Die im Rahmen der Liquidation notwendigen Gläubigeraufrufe wurden am 14. Januar 2011, 

18. Januar 2011 und 19. Januar 2011 im Bundesanzeiger veröffentlicht. 

 

Die unter Punkt III. genannte Stiftungszuführung wird gemäß entsprechender Festlegung des 

Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern und dem Beschluss der Stadtvertretung der 

Landeshauptstadt Schwerin vom 11. April 2011 und dem Gesellschafterbeschluss vom 

26. April 2011 auf EUR 500.000 begrenzt. 

 

 

V. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit ihren Chancen und 
Risiken  

 
1. Voraussichtliche Entwicklung 
 
Zum 1. Januar 2011 wurde das Liquiditätsverfahren zur Auflösung der Bundesgartenschau 

Schwerin 2009 GmbH beschlossen. Seit dem gilt es, die ausstehenden Forderungen und 

sonstigen Vermögensgegenstände einzuziehen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten zu 

begleichen und bestehende Rechtsstreitigkeiten zu Ende zu führen. 
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2. Chancen 
 
Mit der Bundesgartenschau 2009 und deren Abschluss bestätigte sich die prognostizierten 

Dimensionen der wirtschaftlichen Bedeutung dieses Ereignisses für die Landeshauptstadt 

Schwerin, die umgebende Region und das Land Mecklenburg–Vorpommern. 

 

Das gesamte historische städtebauliche Ensemble um das Schloss, den Alten Garten und 

die Regierungsgebäude wurde im Kontext mit der umgebenden Natur zu einer einmaligen 

touristischen Attraktion gestaltet und erlebbar gemacht, so dass sich daraus ein wesentli-

cher, auf lange Sicht angelegter Standort- und Wirtschaftsfaktor für das Land und seine Lan-

deshauptstadt gründen konnte. Der Schweriner Gartensommer ist ein Beispiel dafür, wie die 

Landeshauptstadt Schwerin, das Land Mecklenburg-Vorpommern und auch die Tourismus-

branche mit diesen Stärken gemeinsam einen offensiven Umgang gefunden haben.  

 

 

3. Risiken  
 
In Auslegung des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich besteht 

die Verpflichtung zur Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems. Dazu wurde für die 

BUGA GmbH zum 30. Juni 2010 und zum 31. Dezember 2010 eine entsprechende Risikoer-

fassung und -bewertung vorgenommen. Im Ergebnis wurden am Bilanzstichtag drei Risiken 

erfasst, von denen ein Risiko eine hohe Priorität besitzt.  

 

Hierbei handelt es sich um Rechtsstreitigkeiten aus Bauleistungsabrechnungen, wobei sich 

der Risikobetrag im Falle des Unterliegens der BUGA auf ca. TEUR 1.053 beziffert. Aufgrund 

der diesbezüglichen Risikoeinschätzung des Rechtsbeistandes der BUGA war zum 

31. Dezember 2010 noch keine Rückstellung zu bilden. 

 

Ein weiteres Risiko, welches bei Eintreten zwar relativ große finanzielle Auswirkungen hätte, 

jedoch durch die bereits getroffenen und die noch durchzuführenden Maßnahmen wenig 

wahrscheinlich ist und damit nur eine mittlere Priorität besitzt, besteht in der „Einhaltung 

steuerlicher Regelungen zur Gemeinnützigkeit im Rahmen der Abwicklung der BUGA 

GmbH“. 

 

Durch die Veranstaltung der Gartenschau verfolgt die BUGA gemeinnützige Zwecke i.S.d. 

§ 52 AO in Form des Umwelt- und Landschaftsschutzes und ist somit - mit Ausnahme wirt-

schaftlicher Geschäftsbetriebe - von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Die ge-

meinnützigen Zwecke der Gartenschau ermöglichen der BUGA zusätzlich eine Umsatzsteu-

erbelastung der erbrachten Leistungen – wiederum mit Ausnahme wirtschaftlicher Ge-

schäftsbetriebe - mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz über 7 %. 

 

Bei der geplanten Auskehrung der durch die BUGA erwirtschafteten finanziellen Überschüs-

se an die Landeshauptstadt Schwerin ist sicher zu stellen, dass diese Mittel durch die Lan-

deshauptstadt Schwerin weiterhin ausschließlich für steuerbegünstigte Zwecke verwendet 

werden. Anderenfalls droht der BUGA die rückwirkende Aberkennung ihrer steuerbegünstig-

ten Zwecke mit der Folge der Pflicht zur vollumfänglichen Veranlagung der Körperschaft- 

und Gewerbesteuer sowie zur Umsatzbesteuerung der erbrachten Leitungen mit dem Um-

satzsteuerregelsatz über 19 %. Begegnet wird diesem Risiko durch  

 

- permanente Abstimmungen zwischen der Finanzverwaltung Schwerin, der Steuerbera-

tung und der BUGA hinsichtlich der Durchführung der Übertragung und Bewertung der 

an die Landeshauptstadt Schwerin zu übertragenden Anlagen,  

- Einholung von Stellungnahmen der Steuerberatung zu Möglichkeiten und Anforderun-

gen der Auskehrung von finanziellen Überschüsse bzw. der Weiterführung einer 

BUGA-Nachfolgegesellschaft oder der Gründung einer Stiftung und Abstimmung dieser 

Möglichkeiten mit der Finanzverwaltung Schwerin, 
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- wiederholte Kommunikation der steuerlichen Anforderungen gegenüber dem Aufsichts-

rat der BUGA sowie der Landeshauptstadt Schwerin seit dem Zeitpunkt, zu dem sich 

finanzielle Überschüsse abzeichneten sowie 

- die noch notwendige Einholung einer schriftlichen Bestätigung seitens der Landes-

hauptstadt Schwerin gegenüber der BUGA, dass zukünftig ausgekehrte finanzielle 

Überschüsse gemäß den steuerlichen Anforderungen verwendet werden. 

 

 

 

Schwerin, den 26. April 2011 

Bundesgartenschau Schwerin 2009 GmbH i. L. 

 

 

 

 

Dr. Josef Wolf 

 



79583/A-3-43898

M D S M Ö H R L E
______
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung  und den
Lagebericht der Bundesgartenschau Schwerin 2009 GmbH i. L., Schwerin,
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010 geprüft.
Durch § 15 Abs. 1 KPG wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prü-
fung erstreckte sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der
Gesellschaft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und
Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergän-
zenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestim-
mungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den
Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den
Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft
abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und §§ 11
Abs. 3, 15 Abs. 1 KPG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinrei-
chender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit
beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft
Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshand-
lungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartun-
gen über mögliche Fehler berücksichtigt. 
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SDS – Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin     
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin     
 
 
 
 

Lagebericht 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010  
 
 
1. Darstellung des Geschäftsverlaufes des Eigenbetriebes  
  
 
 
Der Eigenbetrieb SDS – Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin hat im Jahre 2010 
im Wesentlichen die hoheitlichen Aufgaben des Friedhofs- und Bestattungswesens, der 
Abfallentsorgung und Straßenreinigung, der Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen 
Grünflächen und Biotope sowie der Straßenunterhaltung der Landeshauptstadt Schwerin 
wahrgenommen.  
 
Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 13. Juni 2005 wurden dem Eigenbetrieb zum 
1. Januar 2006 die Aufgaben und Leistungen des Amtes für Verkehrsanlagen, zur 
Verwaltung und Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Plätze und Wege und die Aufgaben 
des Amtes für Bauen, Denkmalpflege und Naturschutz zur Pflege von Landschaft- und 
Naturschutzflächen übertragen. 
 
Die betrieblichen Aufgaben der SDS konnten im gesamten Jahr 2010 unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften und Regelungen realisiert werden. 
 
Für Bestattungen, einschließlich Feuerbestattungen, verwaltet die SDS Friedhöfe und ein 
Krematorium. Der Alte Friedhof mit einer Fläche von 277.459 m² sowie der Waldfriedhof mit 
einer Fläche von 243.320 m² dienen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben 
Einwohner der Landeshauptstadt Schwerin waren oder ein Recht auf Bestattung in einer 
bestimmten Grabstätte besaßen.  

Das Bestattungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 3. Juli 1998, die Friedhofsordnung 
der Landeshauptstadt Schwerin vom 8. Februar 2001 sowie die lt. Gebührensatzung für die 
von der Landeshauptstadt Schwerin verwalteten Friedhöfe ab 23. Mai 2009 geltenden 
Gebührensätze finden dabei Anwendung. 
 
Die Landeshauptstadt Schwerin ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger nach dem 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und betreibt die Abfallentsorgung im Stadtgebiet nach 
der Hausmüllentsorgungssatzung als öffentliche Einrichtung. Die Landeshauptstadt 
Schwerin ist reinigungspflichtig für alle öffentlichen Straßen. Einzelheiten zur 
Reinigungspflicht und zur Übertragung auf die Anlieger sind in der Straßenreinigungssatzung 
geregelt.  
 
Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 12. November 2007 wurden dem Eigenbetrieb SDS 
zum 1. Januar 2008 zusätzlich die Aufgaben und Leistungen des Amtes für Jugend, Schule, 
Sport und Freizeit, betreffend die Bewirtschaftung der Sportanlagen/Freibäder, übertragen. 
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Die Umsatzerlöse über TEUR 21.049 (vor Konsolidierung von Umsätzen aus 
innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen sowie ohne Umsatzerlöse 
aus der ergebniswirksamen Vereinnahmung von Mitteln des Vermögenshaushaltes der 
Landeshauptstadt Schwerin über TEUR 1.214) ergeben sich aus: 
 

 Umsatz 
2010 

T€

Prozentualer 
Anteil  

 
 

(%) 

Ent-
wicklung 

zum 
Vorjahr in 

%
- Grabnutzungsgebühren 722 3,6 108,7
- Gebühren für die Benutzung der Trauerhallen 146 0,7 97,3
- Bestattung/Beisetzung 538 2,7 75,4
- zusätzlichen Leistungen 8 - 100,0
- aus Verwaltungsgebühren 20 - 100,0
- aus Leistungen für die Stadt (öffentliches Grün u. a.) 244 1,2 93,8
- aus Zuwendungen für Kriegsgrabpflege und 

Verwaltungsleistungen 
90 0,2 97,8

- aus Zuweisung für verwaisten jüdischen Friedhof 2 - 100,0
- aus sonstigen Umsatzerlösen Friedhof 4 - 80,0
- Ruherechtsentschädigung (einschl. Vorjahre) 244 1,2 
 
Zwischensumme Friedhof und Bestattung 
 

 
2.018 

 
9,6 105,4 

-     aus Erstattungen der Stadt 3.429 16,3 110,2
-     aus sonstigen Umsatzerlösen öffentliches Grün 18 0,1 -
 
Zwischensumme Öffentliches Grün 
  

 
3.447 

 
16,4 103,3 

- aus Leistungsgebühr Abfall 6.561 31,2 94,8
- aus Grundgebühr Abfall 2.602 12,4 99,2
- aus Gebühren für Straßenreinigung 1.515 7,2 99,9
- aus Vereinbarung mit DSD 170 0,8 98,8
- aus Rekultivierung Deponie Stralendorf 1.104 5,2 95,8
- aus sonstigen Umsatzerlösen Abfall 686 3,2 105,2
 
Zwischensumme Abfall und Straße 
 

 
12.638 

 
60,0 97,0 

-     aus Winterdienstleistungen 384 1,8 237,0
-     aus Erstattungen der Stadt 2.498 11,9 107,2
-     aus sonstigen Umsatzerlösen Straßenunterhaltung 63 0,3 114,5
 
Zwischensumme Straßenunterhaltung 
  

 
2.945 

 
14,0 115,6 

 
Gesamt 21.049 

 
 100,0 101,0

 
Nicht gebührenrelevante Leistungen auf den Friedhöfen der Landeshauptstadt Schwerin, 
einschließlich angrenzender Flächen und des OdF-Friedhofes, wurden durch den 
Eigenbetrieb in Höhe von TEUR 244 (Vorjahr TEUR 260) durchgeführt.  
 
Es wurden weiterhin Mittel des Landes zur Pflege der Gräber der Opfer von Krieg und 
Gewaltherrschaft in Höhe von TEUR 90 (Vorjahr TEUR 92) in Anspruch genommen.  
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Weiterhin wurden für die Landeshauptstadt Schwerin öffentliche Dienstleistungen wie 
Straßenreinigung, Gehwege- und Parkplatzreinigung, sonstige Reinigungsleistungen und 
abfallbehördliche Maßnahmen erbracht bzw. vertraglich mit Dritten in Höhe von TEUR 686 
(Vorjahr TEUR 652) gesichert.  
 
Die Erstattung der erbrachten Leistungen aus dem Haushaltsbudget der Landeshauptstadt 
Schwerin ist in einer Verfahrensanweisung zwischen dem Eigenbetrieb und der 
Landeshauptstadt Schwerin fixiert.  
 
Für die Abwicklung der kaufmännischen Aufgaben wurde zwischen der SDS und der 
Stadtwerke Schwerin GmbH (SWS) ein Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. Die 
Aufgaben der Betriebsführung  für die SDS umfassen im Wesentlichen Leistungen des 
Rechnungswesens, Betriebswirtschaft, Personalmanagement, Erstellung der 
Gebührenbescheide (Abfall und Straße), Aufgaben der Materialwirtschaft und 
Rechtsangelegenheiten.  
 
Durch den Eigenbetrieb SDS wurden im Jahre 2010 Anlagenzugänge in Höhe von 
TEUR 882 realisiert. Schwerpunkte der Investitionstätigkeit waren insbesondere:  
 

- Fortführung der Ausmauerung des Ofens im Krematorium und Ersatz eines 
Wärmetauschers 

- Anschaffung von Software zur Erstellung eines Baumkatasters 
- Kauf mobiler Technik 
- Um- und Ausbau des Betriebshofes  

 
Weiterhin wurde die SDS beauftragt, die Ufersanierung am Pfaffenteich, die Sanierung 
kommunaler Freiflächen und die Aufwertung städtischer Grünflächen in der Landes-
hauptstadt Schwerin durchzuführen. 
 
Die Finanzierung erfolgt aus dem Vermögenshaushalt der Landeshauptstadt. So wurden u.a. 
die Alte Dömitzer Landstraße (TEUR 199), das Nordufer am Pfaffenteich (TEUR 666) und 
verschiedene Spiel- und Freiflächen (TEUR 72) realisiert. 
 
Der Eigenbetrieb verfügt über 31 Flurstücke (Vorjahr 31). 
 
Der Anlagenbestand zum 31. Dezember 2010 erhöhte sich in 2010 auf TEUR 10.451. Eine 
Neukreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen beim Um- und Ausbau des 
Betriebshofes war im Jahre 2010 nicht erforderlich.  
 
 
2. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes zum 31.12.2010
 
Das im Jahr 2010 erzielte Jahresergebnis in Höhe von TEUR -489 weicht um TEUR -296 
vom Wirtschaftsplan für 2010 ab, welcher von einem Jahresergebnis über TEUR -193 
ausging. 

Die einzelnen Bereiche stellen sich dabei wie folgt dar: 

   Friedhof und Bestattung          46 TEUR 
    Öffentliches Grün   ./.     23 TEUR 
    Abfall und Straße   ./.   458 TEUR 
    Straßenunterhaltung   ./.     54 TEUR 
 
Der Jahresfehlbetrag in den nichtgebührenfinanzierten Bereichen (Öffentliches Grün inkl. 
Sportstätten und Freibäder sowie Straßenunterhaltung) ergibt sich aus der Höhe der 
Abschreibungen auf das zum 1. Januar 2006 eingebrachte Anlagevermögen. Für den 
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Bereich Sportstätten und Freibäder wurde das Anlagevermögen zum 1. Januar 2008 
eingebracht. 
 
Der Jahresfehlbetrag in dem gebührenfinanzierten Bereich Abfallentsorgung und 
Straßenreinigung ergibt sich aus dem Rückgang der Gebühreneinnahmen durch den 
Rückgang des Behältervolumens und erhöhte Aufwendungen für den Winterdienst.  
 
Aus der im Zusammenhang mit der Übernahme der Abfallentsorgung und Straßenreinigung 
von der Landeshauptstadt Schwerin erhaltenen zweckgebundenen Rücklage aus 
Gebührenüberdeckungen und der Zuführung von gebührenrelevanten Anteilen aus 
Gewinnen der Schweriner Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft mbH, wird 
im gebührenrelevanten Bereich Abfall und Straße eine Entnahme notwendig. 
 
Zum Stichtag stehen langfristig gebundenen Vermögensgegenständen über TEUR 10.451 
langfristig gebundene Passiva i.H.v. TEUR 10.870 gegenüber. Damit ergibt sich ein 
Anlagendeckungsgrad von 104,0 %. Die Eigenkapitalquote (abzüglich Sonderposten 
Investitionszuschüsse) beträgt zum Bilanzstichtag 38,9 %. Diese hohe Eigenkapitalquote 
resultiert vor allem aus der Vermögenseinbringung der Stadt Schwerin im Rahmen der 
Gründung des Eigenbetriebes. 
 
Der positive Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit (TEUR 468) und der Abbau der 
liquiden Mittelbestände (TEUR -524) wurden zur Finanzierung der negativen Cashflows aus 
Investitionstätigkeit (TEUR -875) und Finanzierungstätigkeit (TEUR -117) verwendet. Der 
Eigenbetrieb war jederzeit in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen 
und verfügte am Bilanzstichtag über liquide Mittel i.H.v. TEUR 2.160. 
 
Der Eigenbetrieb beschäftigte am Bilanzstichtag 2010   107 Mitarbeiter (ohne Mitarbeiter, 
welche sich in der passiven Altersteilzeitphase befinden), davon  
 

im Bereich Friedhof und Bestattung   26 
im Bereich Öffentliches Grün   49 
im Bereich Abfall und Straße                         8 und 
im Bereich Straßenunterhaltung   24. 

 
Der Werkausschuss SDS und die Stadtverwaltung Schwerins wurden regelmäßig über alle 
wichtigen und aktuellen Geschäftsvorgänge unterrichtet und über die Entwicklung des 
Eigenbetriebes informiert. Der Werkausschuss hat die den Eigenbetrieb betreffenden 
Beschlüsse, die der Zustimmung der Stadtvertretung bedürfen, beraten und entsprechende 
Beschlussempfehlungen gegeben.  
 
 
 
3. Einschätzung der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen 

Entwicklung  
 
In Umsetzung des Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich hat die 
SDS im Jahre 2002 ein Risiko-Chancen-Management-Handbuch erarbeitet und zum 30. Juni 
2010 und zum 31. Dezember 2010 jeweils eine Risikoinventur durchgeführt. Es wurden 
Frühwarnsignale aufbereitet, bewertet und die Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg 
dargestellt.  
 
Der Betrieb des Krematoriums erwirtschaftet seit Jahren negative Jahresergebnisse, 
welches vor allem an einer im Vergleich zur vorhandenen Kapazität unzureichenden 
Auslastung liegt. Dieser Umstand machte in Verbindung mit dem zunehmenden Wettbewerb 
in diesem Betätigungsfeld Überlegungen notwendig, eine mehrheitlich kommunal gehaltene 
Feuerbestattungs- und Dienstleistungs- GmbH zu gründen, in diese Gesellschaft alle 
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Vermögensgegenstände, die dem Betrieb des Krematoriums zuzuordnen sind, einzubringen 
oder diese Anlagegegenstände an die GmbH zu verpachten und die Gesellschaft durch 
einen fachkundigen und erfahrenen Betreiber zu leiten. 

Die vorgesehene Bildung eines Gemeinschaftsunternehmens durch Gründung einer 
kommunalen Feuerbestattungs-GmbH, an der die Landeshauptstadt Schwerin die Mehrheit 
der Anteile halten sollte (Beschlussvorlage 00424/2010), konnte auf Grund des Rückzuges 
des einzigen Bieters unmittelbar vor Abschluss der Verträge nicht umgesetzt werden. 
 
In § 1 Abs. 3 in Verbindung mit § 6 des Kommunalabgabengesetzes für Mecklenburg-
Vorpommern (KAG) ist die Zulässigkeit der Erhebung eines privatrechtlichen Entgeltes für 
die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung festgelegt. Auch die Rechtssprechung hat 
mehrfach bestätigt, dass ein Wahlrecht der Kommunen dahingehend besteht, ob sie die 
Inanspruchnahme einer öffentlichen Einrichtung grundsätzlich öffentlich- oder privatrechtlich 
ausgestalten. Dieses Wahlrecht bezieht sich auch auf den Wechsel der Ausgestaltung 
(Bundesgerichtshof 1991). Das Innenministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat 
mit Schreiben vom 07. Januar 2011 bestätigt, dass keine Bedenken gegen die 
Entgeltregelung bestehen. Es ist vorgesehen, durch geeignete Maßnahmen (z.B. Akquisition 
und Serviceleistungen) die Auslastung der Anlage und deren Wirtschaftlichkeit schrittweise 
zu erhöhen. 
 
Ein weiterer Rückgang der Gebühreneinnahmen im Abfallbereich durch den Rückgang des 
Behältervolumens durch gewerbliches Abfallmanagement ist zu erwarten.  
 
Ab dem Jahr 2012 sind jährliche Anpassungen der Preise zum Vertrag der Erfüllung von 
abfall- und straßenrechtlichen Pflichten der Landeshauptstadt Schwerin und der Schweriner 
Abfallentsorgungs- und Straßenreinigungsgesellschaft möglich. Auf Grund der Ausschöpfung 
der zweckgebundenen Rücklage haben Preiserhöhungen zeitnahe direkte Auswirkung auf 
die Gebührenkalkulationen. 
 
In Stadtgebieten mit unsanierten Straßenentwässerungssystemen verlaufen Ableiter 
teilweise über (unter) private Grundstücke. Durch geänderte und unbeachtete 
Grundstücksübertragungen wurden diese Ableiter teilweise von den Eigentümern überbaut 
und sind nach der Sanierung von Straßenoberflächen für die gestiegene 
Sammelwassermenge unterdimensioniert. Die Bewirtschaftungspflichten der SDS lassen 
sich nicht mit dem „Sachenrechtbereinigungsgesetz“ bzw. mit dem Eintrag von 
Dienstbarkeiten als Verpflichtung an den Grundeigentümer regulieren; in der Folge fällt hier 
ein erhöhter Bewirtschaftungsaufwand an und mittelfristig ist eine Umverlegung der 
Ableitungen erforderlich. Schäden am Grundeigentum können bei starker Schneeschmelze 
aus extremen Schneemengen und Starkregen auftreten. Außerdem kann es zur 
Unbefahrbarkeit von Straßenabschnitten kommen und es können Straßenfolgeschäden 
durch Unterspülungen und Versackungen entstehen.  
 
Als Ist-Maßnahmen erfolgen die Erstellung eines Maßnahmenkonzeptes speziell für die 
Straßenentwässerungssysteme über private Grundstücke, eine Erhöhung der 
Reinigungszyklen für diese Straßenentwässerungsleitungen sowie eine Beauflagung der 
Grundeigentümer zur Herstellung der Abflusssicherheit an überbauten Gräben und 
Leitungen. 
 
Des Weiteren soll der Abschluss von „Bewirtschaftungsvereinbarungen“ mit den privaten 
Grundeigentümern zur ungehinderten Bewirtschaftung der Leitungen durch die SDS erfolgen 
sowie die Erstellung von Umverlegungsplänen zum mittelfristigen Rückbau der 
Entwässerungsleitungen von privaten Grundstücken. 
 









Anlage II 
1 

 
 

 

Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010
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0.0592266.001 

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Finanz-

rechnungen, Bereichsrechnungen sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den 

Lagebericht der SDS - Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin, Eigenbetrieb der Landes-

hauptstadt Schwerin, Schwerin, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010 ge-

prüft. Durch § 13 Abs. 3 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt 

sich daher auch auf die Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung und die wirtschaftlichen Verhältnisse 

des Eigenbetriebs i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-

abschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergän-

zenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigen-

betriebs. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beur-

teilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 

sowie über die Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des 

Eigenbetriebs abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 13 Abs. 3 KPG M V unter Beach-

tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-

zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresab-

schluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebe-

richt vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hin-

reichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden 

kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben. 

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit 

und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen 

über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-

nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchfüh-

rung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die 

Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 

Einschätzungen der Betriebsleiterin sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresab-

schlusses und des Lageberichts. Die Prüfung der der Wirtschaftlichkeit der Betriebsleitung und der 

wirtschaftlichen Verhältnisse haben wir darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten 

Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung und der wirtschaftlichen 

Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 

hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
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